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Das interkantonale Steuerrecht in den Verfahren 
der kantonalen Steuerverwaltungen
Wie wirkt sich Art. 127 Abs. 3 BV auf die Veranlagung aus?

Olivier Margraf/Moritz Seiler

Olivier Margraf, lic. iur. HSG, 
Leiter Rechtsabteilung 
 Kantonale Steuerverwaltung 
Thurgau

Moritz Seiler, lic. iur.,  
MSc, Rechtsanwalt, dipl. 
Steuerexperte, Gerichts-
schreiber am Bundesgericht

Interkantonale Sachverhalte werfen nicht nur knifflige 
materiellrechtliche Fragen auf, sondern stellen die 
Steuerverwaltungen und die Steuerpflichtigen auch vor 
besondere verfahrensrechtliche Herausforderungen. 
So führen Berührungspunkte zu mehreren Kantonen et-
wa regelmässig zu einer Verdoppelung oder Vervielfa-
chung der erforderlichen Verfahrenshandlungen (z. B. 
Fristerstreckungsgesuche). Vereinfachungen in diesem 
Bereich wären wünschbar, sind aber nicht in Sicht. Ver-
weigert ein Steuerpflichtiger in einem Kanton die Mit-
wirkung, kann dies besondere Konsequenzen nach sich 
ziehen. Um nicht in mehreren Kantonen trotz gegebe-
nenfalls fehlender Steuerpflicht die ganze Veranlagung 
durchlaufen zu müssen, können Steuerpflichtige im in-
terkantonalen Verhältnis – gestützt auf Art. 127 Abs. 3 
BV – verlangen, dass der Kanton zuerst seine Zuständig-
keit feststellt, bevor er zur Veranlagung schreitet (sog. 
Steuer domizilverfahren). Im vorliegenden Beitrag wer-
den diese Aspekte und einige weitere Auswirkungen 
des interkantonalen Doppelbesteuerungsrechts auf das 
kantonale Verwaltungsverfahren beleuchtet. Die Ver-
fasser vertreten dabei ihre persönliche Auffassung.

Les états de fait intercantonaux ne soulèvent pas seule-
ment des questions délicates de droit matériel, mais 
posent également des défis procéduraux particuliers 
aux administrations fiscales et aux contribuables. Ainsi, 
des rattachements avec plusieurs cantons entraînent 
régulièrement une duplication ou une multiplication 
des actes de procédure requis (par exemple, des de-
mandes de prolongation de délais). Des simplifications 
dans ce domaine seraient souhaitables, mais ne 
semblent pas en vue. Si un contribuable refuse de col-
laborer dans un canton, cela peut entraîner des consé-
quences particulières. Afin d’éviter de devoir passer par 
toute la procédure de taxation dans plusieurs cantons 
alors qu’ils n’y sont peut-être aucunement assujettis, 
les contribuables peuvent exiger en matière intercanto-
nale, sur la base de l’art. 127 al. 3 de la Constitution fé-
dérale, que le canton établisse d’abord sa compétence 
avant de procéder à la taxation (procédure dite de déter-
mination du domicile fiscal). Dans le présent article, se-
ront examinés ces aspects et quelques autres implica-
tions des règles intercantonales en matière de double 
imposition sur la procédure administrative cantonale. 
Les auteurs expriment ici leurs opinions personnelles.
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1 Rechtsquellen

Eine eigentliche, konsistente Verfahrensrechtskodifi
kation für interkantonales Verfahrensrecht besteht nicht. 
Dieses setzt sich aus punktuellen Gesetzes und Verord
nungsbestimmungen zusammen. Zudem hat das Bundes
gericht einige Verfahrensgrundsätze im interkantonalen 
Verhältnis entwickelt, denen Gesetzesrang zukommt: 

 – Aus Art. 127 Abs. 3 BV wurde ein verfassungsmäs
siges Recht der steuerpflichtigen Person auf Erlass 
eines sog. Domizilentscheids bei Bestreitung der 
kantonalen Steuerhoheit abgeleitet (sog. Steuer
domizil entscheid).1 

 – Zudem wurden die Institute der Verwirkung des 
 Besteuerungsrechts, das sich ausschliesslich an die 
betroffenen Kantone richtet, und der Verwirkung des 
Beschwerderechts begründet.2 

 – Als «steuerliche Ausprägung» des Binnenmarkt
gebots gemäss Art. 95 Abs. 2 BV hat die zum Grund
stückgewinnsteuerrecht entwickelte bundesgericht
liche Rechtsprechung den Begriff des «einheitlichen 

1  BGE 134 I 303, E. 1.1.
2  Dazu eingehend: Brunner/Beusch, § 42.

Steuerraums Schweiz» geprägt.3 Demnach werden 
im interkantonalen Verhältnis gewisse verfahrensbe
zogene Handlungen eines Nebensteuerdomizils dem 
Hauptsteuerdomizil zugerechnet.4 

 – Das Bundesgericht hat aus der in Art.  39  Abs.  2 
StHG verankerten Meldepflicht eine Führungs und 
Koordinationsrolle des Hauptsteuerdomizilkantons 
abgeleitet («Leadkantonkonzept»).5

In verfahrensrechtlicher Hinsicht sind die von der 
Schweizerischen Steuerkonferenz (SSK) erlassenen 
Kreisschreiben Nr. 15 und 16 relevant. Ihnen kommt 
 ledig lich der Charakter von Quasiverwaltungsverordnun
gen zu, weshalb sie für die kantonalen Steuerbehörden 
nicht verbindlich sind.6 Kreisschreiben Nr. 15 regelt die 
Koordination und Vereinfachung der Veranlagungsver
fahren im interkantonalen Verhältnis. Kreisschreiben 
Nr. 16 hat die Zusammenarbeit und gegenseitige Amts

3  BGE 139 II 373, E. 4.2.
4  In concreto verjährungsunterbrechende Handlungen (vgl. BGE 

142 II 182, E. 3.2.5).
5  Vgl. auch Zweifel/casanova/Beusch/hunZiker, § 11 N 9.
6  BGer 2.6.2017, 2C_415/2017, E. 2.2.4; Mäusli-allenspach, §  2 

N 14.
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Die zinsbereinigte Gewinnsteuer
Ein neues Konzept im Spannungsverhältnis zu bestehenden Regulierungen 

Thomas Brotzer

Thomas Brotzer,  
eidg. dipl. Steuerexperte,  
Partner Financial Services 
Tax, KPMG AG, Zürich

Mit der Vorlage zur Steuerreform und AHV-Finanzie-
rung (STAF) hat die Schweiz per 1.1.2020 auf kantonaler 
Ebene das Konzept der zinsbereinigten Gewinnsteuer 
bzw. eines Abzugs auf Eigenfinanzierung eingeführt. Im 
vorliegenden Beitrag soll einerseits die Wirkungsweise 
der zinsbereinigten Gewinnsteuer – wie sie im Steuer-
harmonisierungsgesetz und in der Ausführungsverord-
nung des Bundesrats ausgestaltet ist und vom Kanton 
Zürich umgesetzt wird – aufgezeigt werden. Anderer-
seits wird das Spannungsverhältnis zwischen politisch 
machbarem Ansatz und steuersystematisch wünsch-
barem Konzept beleuchtet. Dabei wird die Wechsel-
wirkung zu bestehenden steuerlichen Konzepten – wie 
beispielsweise der Allokation des Finanzierungsauf-
wands für die Ermittlung des Nettobeteiligungsabzugs 
oder den Ausscheidungsregeln im internationalen und 
interkantonalen Kontext – analysiert. Überdies wird die 
Frage aufgeworfen, wie das Konzept der zinsbereinig-
ten Gewinnsteuer bei beaufsichtigten Banken und Ver-
sicherungsgesellschaften angewendet werden soll.

Avec le projet de réforme fiscale et de financement de 
l’AVS (RFFA), la Suisse a introduit le concept d’impôt sur 
le bénéfice corrigé des intérêts respectivement de dé-
duction pour autofinancement au niveau cantonal à 
compter du 1er janvier 2020. Cet article vise à expliquer 
d’une part la mise en œuvre de l’impôt sur le bénéfice 
corrigé des intérêts, tel que prévu par la loi sur l’harmo-
nisation fiscale ainsi que par l’ordonnance d’application 
du Conseil fédéral et tel que mis en œuvre par le canton 
de Zurich. D’autre part, le présent article examine les 
conflits entre une approche politiquement réalisable et 
un concept souhaitable du point de vue de la systéma-
tique fiscale. Ce faisant, l’interaction avec des concepts 
fiscaux existants, tels que l’imputation des frais de fi-
nancement pour la détermination de la réduction pour 
participation nette ou les règles de répartition dans le 
contexte international et intercantonal, sera analysée. 
En outre, on se posera la question de savoir comment le 
concept d’impôt sur le bénéfice corrigé des intérêts doit 
être appliqué aux banques et aux compagnies d’assu-
rance faisant l’objet d’une surveillance.
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1 Einleitung

Nachdem die Vorlage zur Unternehmenssteuerreform III 
in der Volksabstimmung vom 12.2.2017 durch den Sou
verän abgelehnt worden war, wurde das Konzept der 
zinsbereinigten Gewinnsteuer1 vorerst aus der Neuauf
lage der Unternehmenssteuerreform2 ausgeklammert, 
weil die erheblichen Steuerausfälle für das Scheitern der 
Steuerreform mitentscheidend waren. Der Finanzdirektor 
des Kantons Zürich, Ernst Stocker, machte sich im Ge
setzgebungsverfahren zur Neuauflage der Unternehmens
steuerreform dafür stark, dass die zinsbereinigte Gewinn
steuer wieder in das Gesetz aufgenommen wurde.

1  Der Gesetzgeber bezeichnet das Instrument als «Abzug auf 
Eigenfinanzierung». Im vorliegenden Artikel wird der Begriff 
der «zinsbereinigten Gewinnsteuer» verwendet, welcher auch 
in der Praxis und in den Materialien gebraucht wird. 

2  Die Steuervorlage 17 war das Nachfolgeprojekt aus dem Jahr 
2017 und wurde im Verlauf des Gesetzgebungsprozesses in 
STAF (Steuerreform und AHV-Finanzierung) umbenannt.

In Art. 25abis StHG wurde auf der Ebene der Staats und 
Gemeindesteuern schliesslich erstmals eine zinsbereinig
te Gewinnsteuer mittels eines kalkulatorischen Zins
abzugs auf dem Sicherheitseigenkapital eingeführt. Der 
Gesetzgeber hat indessen darauf verzichtet, das Instru
ment bei der direkten Bundessteuer anzuwenden.3

Das neue Konzept der zinsbereinigten Gewinnsteuer 
adressiert die Problematik der mangelhaften Finanzie
rungsneutralität im schweizerischen Steuerrecht. Wie im 
vorliegenden Beitrag gezeigt wird, ist die vom Gesetz
geber verabschiedete Regelung indessen nur ein sehr 
kleiner Schritt in Richtung einer Finanzierungsneutrali
tät. Sowohl hinsichtlich der Gewinnsteuer als auch mit 
Blick auf die Kapitalsteuer wird aus steuersystematischer 
Sicht das Eigenkapital gegenüber dem Fremdkapital 
 weiterhin diskriminiert.

3  Der Grund war insbesondere die Angst des Gesetzgebers vor 
einem erneuten Scheitern der Vorlage in der Volksabstimmung 
aufgrund der erheblichen Steuerausfälle, die das neue Instru-
ment nach sich gezogen hätte.
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Rückerstattungsberechtigung von Personengesell-
schaften nach Verrechnungssteuergesetz
Ein Überblick

Alberto Lissi/Annelies Gerber

Alberto Lissi, Dr. iur., 
Rechtsanwalt, dipl. Steuer-
experte, Partner bei 
Tax Partner AG, Zürich

Annelies Gerber, lic. iur., 
dipl. Steuerexpertin, Senior 
Advisor bei Tax Partner AG, 
Zürich

Praxis-Forum

Die Autoren geben einen Überblick über die innerstaat-
lichen gesetzlichen Grundlagen und die Praxis hinsicht-
lich der Rückerstattung der Verrechnungssteuer auf 
 inländischen Beteiligungserträgen, welche Personen-
gesellschaften mit Sitz in der Schweiz oder im Ausland 
zuzuordnen sind.

Les auteurs donnent un aperçu des bases légales en 
droit interne et de la pratique en matière de rembourse-
ment de l’impôt anticipé sur les revenus provenant de 
participations indigènes qui sont attribuables à des so-
ciétés de personnes dont le siège est en Suisse ou à 
l’étranger.
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1 Einleitung

Stehen verrechnungssteuerbelastete Erträge einer Perso
nengesellschaft mit Sitz in der Schweiz oder im Ausland 
zu, stellt sich die Frage, ob und gegebenenfalls wer ge
stützt auf welche Rechtsgrundlage die Verrechnungs
steuer vollständig oder allenfalls teilweise zurückfordern 
kann. Insbesondere geht es um die Frage, unter welchen 
Voraussetzungen die Personengesellschaft selbst oder 
aber ihre Teilhaber eine Verrechnungssteuerrückerstat
tung erhalten können. 

Der Beitrag beschränkt sich auf die Rückerstattungs
berechtigung gestützt auf das schweizerische Verrech
nungssteuergesetz1 bei Personengesellschaften, welche 
verrechnungssteuerbelastete Dividendenerträge verein
nahmen.

Die Autoren stellen in Abschnitt 3 die Rückerstattungs
berechtigung bei Personengesellschaften mit Sitz in der 
Schweiz dar. Die Betrachtung bezieht sich dabei auf die 
Kollektivgesellschaft2 und die Kommanditgesellschaft3. 

1 Das Abkommensrecht ist nicht Gegenstand der vorliegenden 
Abhandlung.

2 Art. 552 ff. OR.
3 Art. 594 ff. OR. 

Nicht betrachtet werden die einfache Gesellschaft4 sowie 
andere Personenvereinigungen und Vermögensmassen.5 
Ebenfalls nicht erfasst werden die kollektiven Kapital
anlagen. 

Abschnitt 4 widmet sich der Rückerstattungsberechti
gung bei Personengesellschaften mit Sitz im Ausland. 

Zwecks besserer Übersicht der Darlegungen beschränken 
sich die Ausführungen der Autoren auf Personengesell
schaften mit natürlichen Personen als Teilhabern. Den
noch gelten dieselben Überlegungen weitgehend auch für 
Personengesellschaften mit juristischen Personen als 
Teilhabern. 

4 Art. 530 ff. OR.
5 Diese müssen ihre Rückerstattungsberechtigung nach Art. 24 

Abs. 5 VStG überprüfen, vgl. Zwahlen, Art. 24 VStG N 33 so-
wie N 64 ff. sowie die von der ESTV publizierten Merkblätter 
MB  S-02.131 Rückerstattung der Verrechnungssteuer an Ge-
meinschaftsunternehmen (Baukonsortien und dergleichen), 
MB S-018.25 Investment-Clubs und MB S-025.133 Rückerstat-
tung Stockwerkeigentümergemeinschaften. 
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Implementierung einer schweizerischen 
 Holdingstruktur im Lichte des Europarechts und 
Freizügigkeitsabkommens
Thomas Kollruss/Marina Ediger*

Praxis-Forum

Die Errichtung einer schweizerischen Holdingstruktur 
und die Begründung einer Beteiligung an einer schwei-
zerischen Kapitalgesellschaft sind auch nach Inkrafttre-
ten des Bundesgesetzes über die Steuerreform und die 
AHV-Finanzierung (STAF) attraktiv. Der Weg in eine sol-
che Struktur kann im Idealfall durch einen steuerneut-
ralen qualifizierten Anteilstausch erfolgen (sog. Quasi-
fusion). Für Steuerpflichtige aus EU-Mitgliedstaaten 
tritt das Problem auf, dass es sich bei der Schweiz um 
einen Drittstaat handelt und das jeweilige nationale 
Umwandlungssteuerrecht sowie das Europarecht 
grundsätzlich keine steuerneutrale Anteilseinbringung 
in eine schweizerische Kapitalgesellschaft bzw. Dritt-
staatengesellschaft ermöglichen. Der vorliegende Bei-
trag untersucht die steuerneutrale Implementierung 
einer schweizerischen Holdingstruktur durch grenz-
überschreitende Anteilseinbringung aus EU-Mitglied-
staaten heraus. In diesem Zusammenhang werden das 
nationale Recht, das europäische Primär- und Sekun-
därrecht, die EuGH-Rechtsprechung und das Freizügig-
keitsabkommen kritisch analysiert und die Implikatio-
nen erörtert. Abschliessend wird eine Gestaltungsmög-
lichkeit zur steuerneutralen Implementierung einer 
schweizerischen Holdingstruktur durch grenzüber-
schreitenden qualifizierten Anteilstausch für EU-Kapi-
talgesellschaften entwickelt.

La mise en place d'une structure holding suisse et la 
création d'une participation dans une société suisse 
sont attractives également après l'entrée en vigueur de 
la Loi fédérale relative à la réforme fiscale et au finance-
ment de l’AVS (RFFA). Idéalement, la mise sur pied 
d’une telle structure peut se faire au moyen d'un 
échange qualifié de participations neutre sur le plan 
 fiscal (dit quasi-fusion). Pour les contribuables des États 
membres de l'UE, le problème réside toutefois dans le 
fait que la Suisse est un pays tiers et que son droit fiscal 
national régissant les transformations ainsi que le droit 
européen n'autorisent généralement pas un apport fis-
calement neutre d'actions dans une société suisse res-
pectivement dans une société d'un pays tiers. Cet article 
examine la mise en place fiscalement neutre d'une 
structure holding suisse au moyen d'un apport trans-
frontalier de participations provenant d'États membres 
de l'UE. Dans ce contexte, le droit national, le droit eu-
ropéen primaire et secondaire, la jurisprudence de la 
CJUE et l'accord sur la libre circulation des personnes 
feront l'objet d'une analyse critique et les implications 
seront discutées. Enfin, un exemple envisageable pour 
la mise en œuvre fiscalement neutre d'une structure 
holding suisse au moyen d'un échange qualifié de par-
ticipations transfrontalier pour les sociétés de capitaux 
de l'UE sera mis en exergue.

* Die Autoren sind im nationalen und internationalen  Steuerrecht 
tätig.



© IFF-HSG IFF Forum für Steuerrecht 2021

Thomas Kollruss/Marina Ediger, Implementierung einer schweizerischen  Holdingstruktur und EU-Recht 245

1 Problemstellung und Relevanz

Die Schweiz ist als Holdingstandort für grenzüberschrei
tend agierende Unternehmen und Steuerpflichtige nach 
wie vor von grossem Interesse.1,2 Entsprechendes gilt für 
JointVentureGesellschaften in der Rechtsform einer 
schweizerischen Kapitalgesellschaft. Für Steuerpflich
tige aus EU bzw. EWRStaaten stellt sich jedoch bereits 
zu Beginn die grundlegende Frage nach der steuerneutra
len Errichtung einer schweizerischen Kapitalgesellschaft 
bzw. Holdingstruktur. Oftmals sollen in diesem Zusam
menhang Kapitalgesellschaftsbeteiligungen durch An
teilstausch steuerneutral in eine schweizerische Kapital
gesellschaft eingebracht werden gegen Gewährung von 
neuen Anteilen an den Einbringenden (grenzüberschrei
tende Anteilseinbringung bzw. Quasifusion).3,4 Aus der 

1  Vgl. Bader/täuBer, Analyse attraktiver Holding-Standorte in 
Europa – Schweiz; Möller, Der Holdingstandort Schweiz: Er-
mittlung der steuerlichen Attraktivität im Vergleich zu Deutsch-
land.

2  Durch den Wegfall des Holdingprivilegs (Gewinnsteuerbefrei-
ung auf Kantons- und Gemeindeebene) im Zuge der Steuer-
reform und AHV-Finanzierung (STAF) zum 1.1.2020 ergeben 
sich grundsätzlich keine nachteiligen Folgen für Holdingge-
sellschaften, die nur qualifizierte Beteiligungen halten und 
daraus Beteiligungserträge/Dividenden beziehen (Beteiligungs-
abzug auf Bundes- und Kantonsebene). Eine etwaige Kapital-
steuer und ihre Ermässigung sind im Auge zu behalten. Ein 
Vorteil des Beteiligungsabzugs ist auch, dass nicht nur auf 
eine starre Beteiligungsquote von mindestens 10 % am Kapi-
tal abgestellt wird, sondern auch der Verkehrswert der jewei-
ligen Beteiligung von mindestens 1  Mio.  Franken ausreicht, 
damit eine schweizerische Holdingkapitalgesellschaft Dividen-
den im Ergebnis steuerfrei beziehen kann.

3  Aus der Sicht des schweizerischen Steuerrechts entspricht 
diese Umstrukturierung einer Quasifusion. Vgl. hierzu Art. 19, 
Art.  61 DBG; KS  5 Umstrukturierungen, 4.1.1.1, 4.1.7.1, 4.6; 
hinny, Internationale Umstrukturierungen von Kapitalgesell-
schaften im Schweizer Steuerrecht, 193; Jung, Steuerneutraler 
Anteilstausch im neuen Umstrukturierungssteuerrecht, 410 ff.

4  Bei dieser Quasifusion kommt es immer zu einer Kapitalerhö-
hung bei der übernehmenden Gesellschaft (neue Anteile) un-
ter Ausschluss der Bezugsrechte der bisherigen Gesellschafter 
und zu einem Aktientausch/Anteilstausch bei den Gesellschaf-

Sicht einbringender EUSteuerpflichtiger stellt sich die 
Problematik so dar, dass das jeweilige nationale Steuer
recht womöglich Umwandlungen mit Drittstaatenbezug 
nicht begünstigt, also nicht steuerneutral zulässt (Auf
deckung und Besteuerung der stillen Reserven).

So findet z. B. das deutsche Umwandlungssteuerrecht 
(UmwStGD) in Bezug zu Drittstaaten wie der Schweiz 
grundsätzlich keine Anwendung.5 Entsprechend kann 
auch nach österreichischem Umgründungssteuerrecht 
eine inländische Kapitalgesellschaftsbeteiligung im We
ge des qualifizierten6 Anteilstausches nicht steuerneutral 
auf eine schweizerische Kapitalgesellschaft übertragen 
werden.7 Hintergrund ist auch, dass die EUMitgliedstaa
ten die sog. Fusionsrichtlinie 2009/133/EG8 (FRL) zwin
gend in ihr jeweiliges nationales Umwandlungssteuer
recht umsetzen mussten. Die FRL begünstigt nur be
stimmte Umwandlungsvorgänge9 unter Beteiligung von 
qualifizierten EUGesellschaften und gilt nicht im Ver
hältnis zu Drittstaatengesellschaften. Sofern der jeweili

tern der übernommenen Gesellschaft. Vgl. BGer 10.6.2015, 
2C_976/2014.

5  Vgl. § 1 Abs. 2, Abs. 4 Nr. 1 UmwStG-D. Ausgenommen sind 
Einbringungen eines Betriebs, Teilbetriebs oder Mitunterneh-
meranteils in eine Drittstaatenpersonengesellschaft. Hierauf 
findet das deutsche UmwStG Anwendung (§ 24 UmwStG-D). 
Einbringungen in Drittstaatenkapitalgesellschaften sind hin-
gegen nicht begünstigt. Unionsrechtlich gilt für den Herkunfts-
mitgliedstaat bei Outbound-Investitionen seiner Steuerpflich-
tigen nicht das Gebot der Rechtsformneutralität. Vgl. hierzu 
EuGH 25.2.2010, C-337/08, X Holding BV, Rz 38 – 40.

6  Siehe zur Definition des qualifizierten Anteilstausches Fn  9 
und 10.

7  § 16 Abs. 1a UmgrStG-AT; BMF-AT, Umgründungssteuerricht-
linien 2002, Rz 854a, 860b.

8  Fusionsrichtlinie, RL 2009/133/EG des Rates über das gemein-
same Steuersystem für Fusionen, Spaltungen, Abspaltungen, 
die Einbringung von Unternehmensteilen und den Austausch 
von Anteilen, die Gesellschaften verschiedener Mitgliedstaa-
ten betreffen (vom 19.10.2009), ABl L 310/34; nachfolgend mit 
FRL abgekürzt.

9  Verschmelzung, Spaltung, Einbringung von Betriebsstätten, 
qualifizierter Anteilstausch.
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